
Anhang
Allgemeine Förderbedingungen zum Förderprogramm des Kantons Aargau 
Version 01.05.2026

Fördersätze und Bedingungen�
– �Für Förderprogramm und Fördergesuche gelten die Förderbedingungen mit dem jeweils gleichen Ausgabedatum.

– �Es gelten jeweils die Fördersätze und Förderbedingungen zum Zeitpunkt der elektronischen Einreichung des Fördergesuchs 
im Förderportal. Bei Beratungen gilt der Zeitpunkt des Beratungstermins.

– �Gefördert werden Massnahmen gemäss gültigem Förderprogramm, sofern sie zur Verminderung der CO2-Emissionen von  
Gebäuden beitragen und die Anlagen nicht dem Bau und Betrieb von Luxusgütern dienen, zum Beispiel Poolheizungen.  
Wärmeeinsparungen bei Prozessen sind nicht förderberechtigt.

– �Der Förderbeitrag richtet sich nach der Wirtschaftlichkeit und den verfügbaren Fördermitteln.

– �Förderbeiträge werden nicht verzinst.

– �Förderbeiträge berechnen sich pro Gebäude, Bauvorhaben und Fördertatbestand bis zu einem Gesamtförderbetrag von  
Fr. 50’000.– gemäss den publizierten Ansätzen. Bei grösseren Beiträgen entscheidet der Kanton fallweise.

– �Der Förderbeitrag wird auf max. 50 % der für die Umsetzung der Massnahme relevanten Investitionskosten gekürzt.  
Ausnahme: Beim Ersatz dezentraler elektrischer Widerstandsheizungen wird der Förderbeitrag maximal auf die für die Um-
setzung der Massnahme relevanten Investitionskosten gekürzt.

Einreichen des Fördergesuchs�
Das Fördergesuch mit den erforderlichen Beilagen muss unterzeichnet und vor Bau- bzw. Installationsbeginn per Post an die 
Bearbeitungsstelle eingereicht werden. Das Gesuch gilt erst als eingereicht, wenn die erforderlichen Dokumente vollständig 
und unterzeichnet bei der Bearbeitungsstelle vorliegen. 

Unvollständige Fördergesuche werden an die Bauherrschaft zurückgeschickt. 

Für Beratungsdienstleistungen ist kein Fördergesuch nötig, da sie direkt über die energieberatungAARGAU  
abgewickelt werden.

Bearbeitung des Fördergesuchs�
Die Fördergesuche werden innert vier bis sechs Wochen nach Eingang bearbeitet und abschliessend beurteilt.

Zustellung der Förderzusicherung�
Nach erfolgreicher Prüfung des Gesuchs wird der Bauherrschaft eine Förderzusicherung in Form eines Entscheids  
per Post zugestellt.

Gültigkeitsdauer, Zusicherungsfrist�
Ein Förderentscheid ist zwei Jahre ab Datum der Zusage gültig (bei Minergie-Förderungen drei Jahre). Vor Ablauf dieser  
Frist muss das Projekt realisiert und das Abschlussformular eingereicht sein. Eine Ausnahme ist möglich, wenn vor Ablauf 
dieser Frist ein begründeter Antrag auf Fristverlängerung eingereicht wird (Datum Poststempel).

Weitere Bedingungen�
– �Die im Gesuch enthaltenen Angaben sind für die Bemessung und Auszahlung des Förderbeitrags verbindlich.

– �Wird ein Projekt bzw. die Anlage nicht wie im Förderentscheid beschrieben realisiert, so ist dies der Bearbeitungsstelle  
vor der Realisierung zu melden.

– �Die Abteilung Energie hat jederzeit das Recht, Einsicht in die mit Fördergesuchen zusammenhängenden Akten zu verlangen 
und Kontrollen an den ausgeführten Bauten und Anlagen vorzunehmen. Die Bauherrschaft garantiert einen freien Zugang zu 
den entsprechenden Bauten und Anlagen.

– �Mit der Förderung durch den Kanton Aargau werden die gesamten anrechenbaren CO2-Reduktionen an den Kanton  
abgetreten. Eine Aufteilung der CO2-Reduktion zwischen dem Kanton und Dritten, zum Beispiel mit KliK (Stiftung Klima- 
schutz und CO2-Kompensation), oder der Verkauf von CO2-Zertifikaten ist unzulässig. 

– �CO2 befreite Standorte sind nicht förderberechtigt.

– �Die Einreichung eines Fördergesuchs und die Ausstellung eines Förderentscheids entbinden die Bauherrschaft nicht davon, 
die für den Bau und Betrieb der Bauten bzw. Anlagen erforderlichen Bewilligungen einzuholen oder Meldungen vorzunehmen 
bzw. geltende Vorschriften einzuhalten. Die Ausstellung eines Förderentscheids bedeutet insbesondere nicht, dass die für das 
Vorhaben massgebenden bau-, energie-, umwelt- oder anderweitig relevanten öffentlich rechtlichen Anforderungen geprüft 
und bewilligt sind.
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– �Massnahmen bei öffentlichen Bauten und Anlagen der Kantone, welche der Regierungsrat oder das Kantonsparlament  
über die Kreditvergabe (z. B. Investitionskredit) direkt beeinflussen kann, sind im Rahmen dieser Vereinbarung nicht förder-
berechtigt. Massnahmen von Institutionen (öffentlich rechtliche Anstalten, Aktiengesellschaften, Vereine, Stiftungen usw.), 
welche vom Kanton über einen Globalkredit (mit)finanziert werden und somit der Regierungsrat oder das Kantonsparlament 
keinen direkten Einfluss nehmen kann, sind förderberechtigt.

– �Massnahmen bei öffentlichen Bauten und Anlagen des Bundes sind nicht förderberechtigt.

Haftung�
– �Der Kanton Aargau, vertreten durch die Abteilung Energie, haftet nicht für Schäden, die:

	 – �mit der Planung, der Erstellung und dem Betrieb der geförderten Bauten oder Anlagen oder mit den damit  
zusammenhängenden Arbeiten entstehen;

	 – �im Zusammenhang mit Beratungsdienstleistungen stehen, die im Rahmen von energieberatungAARGAU von  
Vertragspartnern des Kantons Aargau erbracht wurden;

	 – �aufgrund mangelnder Erfüllung von Leistungsgarantien bei Anlagen oder ungenügender energetischer Wirkung  
bei Bauten entstehen.

– �Bei Beratungsdienstleistungen besteht ein Vertragsverhältnis zwischen den Energieberatenden und den Beratungs- 
empfängern und ist privatrechtlicher Natur.

Auszahlung von Förderbeiträgen�
Voraussetzung für die Auszahlung von Förderbeiträgen ist, dass die erforderlichen Abrechnungsunterlagen vor Ablauf  
der Zusicherungsfrist an die jeweilige Bearbeitungsstelle (siehe Fördergesuch) eingereicht werden. Es gilt das Datum des Post-
stempels.

– �Die Abrechnung muss mittels unterzeichnetem Projektabschluss mit allen erforderlichen Beilagen eingereicht werden.  
Die erforderlichen Beilagen sind im Förderentscheid aufgeführt.

– �Die Auszahlung von Förderbeiträgen erfolgt in der Regel 30 Tage nach Vorliegen der vollständigen Abrechnungsunterlagen 
ausschliesslich an die Bauherrschaft (direkte Förderung).

– �Die Beratungsdienstleistungen werden nach deren Beendigung durch die Leistungserbringenden den Beratenen in Rechnung 
gestellt. Der durch den Kanton Aargau geleistete Förderbeitrag wird dabei auf der Abrechnung ausgewiesen und in Abzug 
gebracht (indirekte Förderung).

– �Förderbeiträge erfolgen in Form von Investitionsbeiträgen.

Anspruch auf Förderbeiträge�
Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Förderbeiträge. Die Förderzusicherung erfolgt explizit unter dem Vorbehalt,  
dass zum Auszahlungszeitpunkt ausreichend bewilligte Mittel zur Verfügung stehen. 

Förderberechtigt sind Gebäude und Anlagen, wenn sie auf Kantonsgebiet stehen und sämtliche weiteren  
Bedingungen erfüllt sind. 

Beratungsdienstleistungen sind förderberechtigt, wenn das betroffene Gebäude auf Kantonsgebiet steht und  
sämtliche weiteren Bedingungen erfüllt sind.

Rechtliche Grundlagen�
Bund

Art. 51 ff. des Energiegesetzes des Bundes vom 30. September 2016 (EnG, SR 730.0);  
Art. 55 ff. der Energieverordnung des Bundes vom 1. November 2017 (EnV, SR 730.01).

Kanton

§ 16 Abs. 2 des Energiegesetzes des Kantons Aargau vom 17. Januar 2012 (EnergieG, SAR 773.200);  
§ 38 der Energieverordnung des Kantons Aargau vom 1. Juli 2024 (EnergieV, SAR 773.211).

Abzug von Förderbeiträgen in der Steuererklärung�
– �Förderbeiträge müssen in der Steuererklärung bei der Festlegung der Liegenschaftsunterhaltskosten berücksichtigt und  

von den anrechenbaren Unterhaltskosten abgezogen werden.

– �Honorarkosten für Beratungsdienstleistungen, deren Massnahmen danach mindestens teilweise ausgeführt wurden,  
können zu 100 Prozent als Liegenschaftsunterhalt in der Steuererklärung in Abzug gebracht werden. Erfolgt keine Ausführung, 
so gelten die Auslagen als Einkommensverwendung und können nicht als Liegenschaftsunterhalt in Abzug gebracht werden 
(siehe Merkblatt Liegenschaftsunterhalt (LUK) www.ag.ch / steuern > natürliche Personen > Merkblätter / Arbeitshilfen).
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Auflagen bei vermieteten oder verpachteten Objekten�
Führen bei vermieteten oder verpachteten Objekten die Investitionen zu einer Mietzins- / Pachtzinserhöhung, muss der  
Förderbeitrag vom mieter- / pächterseitig zu tragenden Investitionskostenanteil abgezogen werden. Die Beitragsempfangenden 
verpflichten sich, Mieter und Pächter über die Auszahlung von Förderbeiträgen zu informieren.

Datenschutz�
Die Beitragsempfangenden nehmen zur Kenntnis und sind ausdrücklich damit einverstanden, dass die schweizerischen  
Steuerbehörden (Gemeinden, Kantone, Bund) über ausbezahlte Förderbeiträge auf Anfrage oder automatisch in Kenntnis ge-
setzt werden können und dass Personendaten auch an ausserkantonale öffentliche Organe weitergegeben werden dürfen. 

Der Kanton ist berechtigt, die Gewährung von Förderbeiträgen gegenüber Mietern und Pächtern sowie gegenüber  
Schlichtungsstellen und Gerichtsbehörden auf Anfrage hin zu bestätigen und den genannten Amtsstellen gegebenenfalls  
entsprechende Unterlagen auszuhändigen.

Rechte an Beratungsergebnissen�
Über sämtliche im Rahmen der energieberatungAARGAU erarbeiteten Dokumente kann der Kanton Aargau frei verfügen.  
Die Bauherrschaft kann die Ergebnisse dieser Beratungen bei einer weiteren Projektbearbeitung weiterverwenden.
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